
 

 
 

2.2 Kompetenzen 

Um das Bildungsziel berufliche Handlungskompetenz zu erreichen, müssen die Lernenden 
über Kompetenzen in Form von Wissen und Können sowie über die Fähigkeit zur Kontrolle 
und Steuerung der zugrunde liegenden Lern- und Denkprozesse verfügen. Diese versetzen 
sie in die Lage, neue, unerwartete und zunehmend komplexer werdende berufliche Situatio-
nen erfolgreich zu bewältigen. 

In diesem Zusammenhang wird Handlungskompetenz nicht als Summe von Fach-, Metho-
den-, Sozial- und Lernkompetenz ausgewiesen. Die Kompetenzen lassen sich in individuel-
len und in gruppenbezogenen Lernprozessen entwickeln. Im Unterricht ist das Problem zu 
lösen, vorhandene Kompetenzen effizient zu fördern und neue Kompetenzen anzustreben. 

Unter Kompetenzen werden in diesem Lehrplan die bei Lernenden vorhandenen oder erlern-
baren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, die erforderlich sind, um be-
stimmte Probleme zu lösen und die damit verbundenen motivationalen, volitionalen1 und so-
zialen Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen erfolg-
reich und verantwortungsvoll nutzen zu können. 

Als Begründung der Auswahl dieser Definition von Kompetenz sind vor allem vier Merkmale 
entscheidend: 

 Kompetenzen sind funktional definiert, d. h. Indikator einer Kompetenz ist die erfolgreiche 
Bewältigung bestimmter Anforderungen. 

 Der Begriff der Kompetenz ist für kognitive Fähigkeiten, Fertigkeiten, Handlungen usw. 
belegt. Motivationale Orientierungen sind davon getrennt zu erfassen. 

 Kompetenzen sind prinzipiell bereichsspezifisch begrenzt, d. h. stets kontext- und situati-
onsbezogen zu bewerten. 

 Kompetenzen werden als Dispositionen verstanden und sind damit begrenzt verallgemei-
nerbar. Das heißt, die Kompetenz geht über die Erfassung einer einzelnen konkreten 
Leistung hinaus. 

Kompetenzen werden in diesem Sinn immer als Verbindung von Inhalten einerseits und 
Operationen oder Tätigkeiten an bzw. mit diesen Inhalten andererseits verstanden. 

 

1Vom Willen her bestimmt 


